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Welches Honorar darf ein Verein einem Ubungsleiter zahlen?

Fiir die Hohe des Honorars gibt es keine Vorschriften. Die Entscheidung, welches Honorar der Verein
einem Ubungsleiter zahlt, liegt beim Verein selbst. In der Regel versuchen die meisten Vereine die
Ubungsleiterhonorare so zu gestalten, dass der Ubungsleiterfreibetrag nach § 3 Nr. 26 EStG von 3.300
Euro im Jahr nicht Gberschritten wird. (siehe auch Frage: Was bedeutet der Ubungsleiterfreibetrag nach
$ 3 Nr. 26 Einkommenssteuergesetz?) In die Entscheidung einzubeziehen sind die finanziellen
Moglichkeiten des Vereins und sicher auch die Qualitdt des Angebotes sowie die Qualifikation des
Ubungsleiters. Hier kann es bei der Honorierung von Ubungsleitern durchaus in ein und demselben
Verein Unterschiede geben. Fir besondere Angebote wie Riickenschule, die von einem
Physiotherapeuten durchgefiihrt werden oder auch fiir Ubungsleiter die Zumbakurse durchfiihren, wird
ein Verein in der Regel hohere Honorare zahlen missen. Lediglich aus gemeinniitzigkeitsrechtlicher
Sicht ist zu beachten, dass die Ubungsleiterhonorare angemessen sind. Angemessen heiRt, dass sich die
Honorare am marktlblichen Preis orientieren dirfen.
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Muss der Verein mit dem Ubungsleiter einen schriftlichen Vertrag abschliefRen?

Vom Grundsatz her nicht unbedingt, aber es ist dringend zu empfehlen. Rein rechtlich gesehen ist auch
eine mindliche Vereinbarung ein rechtskraftiger Vertrag. Im Zweifelsfall, insbesondere bei
Streitigkeiten, ist der Nachweis der miindlich getroffenen Vereinbarungen allerdings schwierig. Aus
diesem Grund sollte mit jedem Ubungsleiter ein schriftlicher Vertrag abgeschlossen werden, der die
wesentlichen Eckpunkte der Ubungsleitertitigkeit, wie Art der Tatigkeit, Hohe des Honorars,
Zahlungsmodalititen und Kiindigungsfristen beinhaltet. Fiir Ubungsleiter, die in der Bezuschussung des
Sportbundes Rheinland sind, muss allerdings ein schriftlicher Vertrag im Verein existieren. Dies ist
Zuschussvoraussetzung. Wichtig ist es auch, sich vom Ubungsleiter schriftlich bestatigen zu lassen, ob er
den Ubungsleiterfreibetrag nur in einem oder gegebenenfalls in mehreren Vereinen in Anspruch nimmt.
(siehe auch Frage: Wenn Ubungsleiter in _mehreren Vereinen tétig sind, kénnen Sie dann den
Ubungsleiterfreibetrag in allen Vereinen in Anspruch nehmen?) Auf der Homepage des Sportbundes
Rheinland finden Vereine entsprechende Vertragsmuster. (siehe auch Frage: Gibt es Mustervertréige fiir
Ubungsleiter und wo finde ich diese?)
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Gibt es Mustervertrige fiir Ubungsleiter und wo finde ich diese?

Auf der Homepage des Sportbundes Rheinland unter www.sportbund-rheinland.de stehen unter der
Rubrik Download entsprechende Vertragsmuster fiir Ubungsleiter, die ausschlieRlich im Rahmen des
Ubungsleiterfreibetrages titig sind und fiir Ubungsleiter, die als geringfiigig Beschiftigte tatig sind,
bereit. Unter den Downloads ist auch ein entsprechendes Muster fiir den Ubungsleiterfreibetrag zu
finden, in dem der Ubungsleiter angeben kann, ob er den Ubungsleiterfreibetrag nur in einem oder in
mehreren Vereinen in Anspruch nimmt. Einen Mustervertrag fiir einen selbstindig tatigen Ubungsleiter
konnen Sie in der SBR-Management-Akademie auf Anfrage erhalten. Hier sollten Sie sich vorab beraten
lassen, ob auch tatsachlich eine selbstandige Tatigkeit vorliegt, was selten der Fall ist.
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Muss der Verein fiir die Ubungsleiter Lohnsteuer oder Sozialversicherungsbeitrige
abfiihren?

Solange ein Ubungsleiter fiir seine Ubungsleitertétigkeit im Verein im Jahr nicht mehr als 3.300 Euro
erhélt, besteht keine Lohnsteuer- und Sozialversicherungspflicht. Zu beachten ist hier immer, dass
Ubungsleitertitigkeiten in mehreren Vereinen oder auch an Schulen und Volkshochschulen
zusammengerechnet werden und insgesamt im Jahr nicht mehr als 3.300 Euro betragen dirfen. Kommt
ein Ubungsleiter mit seinem Honorar iiber den Freibetrag von 3.300 Euro hinaus, so besteht generell
Lohnsteuer- und Sozialversicherungspflicht. In diesem Fall ist der Verein, sprich der Vorstand, dafiir
zustandig, zu entscheiden, ob hier ein abhdngiges Beschaftigungsverhaltnis vorliegt, in dessen Rahmen
der Verein fiir die Abfilhrung von Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeitragen zustandig ist oder ob es
sich um eine freiberufliche Titigkeit handelt, bei der diese Pflicht beim Ubungsleiter liegt. Als
Grundregel kann ein Verein davon ausgehen, dass es sich bei einem Ubungsleiter, der regelmiRig
wochentlich fiir den Verein titig ist, um einen abhangig Beschiftigten handelt. Der Ubungsleiter muss in
diesem Fall mit dem den Ubungsleiterfreibetrag tibersteigenden Betrag als geringfiigig Beschaftigter
angemeldet werden. Nur wenige Ubungsleitertitigkeiten sind in der Praxis freiberufliche Tatigkeiten, bei
denen der Ubungsleiter fiir die Abfiihrung der Lohnsteuer und gegebenenfalls der
Sozialversicherungsbeitrage selbst sorgen muss. Zu beachten ist, dass falsche Entscheidungen
hinsichtlich  der sozialversicherungsrechtlichen Einordnung des Ubungsleiters zu hohen
Nachforderungen von Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeitragen fiihren kdnnen, fir die die
gesetzlichen Vertreter unter Umstanden personlich haften. (siehe auch Frage: Was muss der Verein
beachten, wenn der Ubungsleiter den Ubungsleiterfreibetraq iibersteigt und mehr als 3.300 Euro im

Verein erhdlt?)
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Ist ein Ubungsleiter freiberuflich titig und muss er selbst fiir die Abfiihrung der Lohnsteuer
im Rahmen seiner Einkommenssteuererklarung sorgen?

Solange ein Ubungsleiter ausschlieBlich im Rahmen des Ubungsleiterfreibetrages tatig ist, stellt sich
diese Frage nicht, da die Einnahmen aus dem Ubungsleiterfreibetrag lohnsteuer- und
sozialversicherungsfrei sind. Erst, wenn ein Ubungsleiter den Freibetrag von 3.300 Euro im Jahr
Ubersteigt, muss der Vorstand des Vereins entscheiden, ob es sich um einen Freiberufler oder einen
abhangig Beschaftigten handelt. Nicht wenige Vereine entscheiden sich der Einfachheit halber fir eine
freiberufliche Tatigkeit und schlieBen entsprechende Vertrage ab, weil sie meinen, so der Lohnsteuer-
und Sozialversicherungspflicht zu entgehen. In der Praxis kommt es aber nicht auf die vertragliche
Vereinbarung an, sondern auf die tatsdchlichen Umstdnde der Beschaftigung. Und hier ist ein
Ubungsleiter, der regelmiRig woéchentlich fir den Verein tétig ist in aller Regel kein Freiberufler,
sondern ein abhdngig Beschaftigter, flir den im Rahmen eine geringfligigen Beschaftigung Lohnsteuer-
und Sozialversicherungsbeitrage abzufiihren sind. Verantwortlich dafiir ist der Vorstand des Vereins,
insbesondere die gesetzlichen Vertreter, die unter Umstdnden fiir entgangenen Lohnsteuer und
Sozialversicherungsbeitrdage personlich haften. (siehe auch Frage: Was muss der Verein beachten, wenn
der Ubungsleiter den Ubungsleiterfreibetrag iibersteigt und mehr als 3.300 Euro im Verein erhdlt?).
Abgesehen von dieser allgemeinen Regel, kann es auch Ubungsleiter geben, die tatsichlich freiberuflich
tatig sind. Dies trifft auf Ubungsleiter zu, die zeitlich begrenzt ein Kursangebot im Verein (ibernehmen
oder Ubungsleiter, die ein Gewerbe fiir ihre Ubungsleitertitigkeit angemeldet haben, wie beispielsweise
selbstandige Tennislehrer.
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Was bedeutet der Ubungsleiterfreibetrag nach § 3 Nr. 26 Einkommenssteuergesetz?

Der § 3 Nr. 26 Einkommenssteuergesetz besagt, dass padagogisch tatige Personen in gemeinnitzigen
Organisationen und Korperschaften des 6ffentlichen Rechts bis zu 3.300 Euro pro Jahr und Kopf
lohnsteuerfrei erhalten kdnnen, die Sozialversicherung hat sich dem angeschlossen, damit ist dieser
Betrag auch komplett von der Sozialversicherung befreit. Der landlaufig verwendete Begriff
Ubungsleiterfreibetrag ist eigentlich nicht korrekt, da dieser Freibetrag auch durch andere Personen in
Anspruch genommen werden kann. Im Sportverein kann dieser Freibetrag nach § 3 Nr. 26 EStG durch
die Ubungsleiter und auch durch die Betreuer von Jugendmannschaften in Anspruch genommen
werden. Zusatzlich kénnen auch die arztlichen Betreuer von Herzsportgruppen im Bereich des
Rehasports diesen Freibetrag beanspruchen. Um den Freibetrag in Anspruch nehmen zu kénnen, muss
der Ubungsleiter bzw. Betreuer nicht Mitglied des Vereins sein, entscheidend ist, ob er fiir den Verein
tatig ist. Dies gilt im Ubrigen auch fiir den Versicherungsschutz. Alle anderen Tatigkeiten im Sportverein
fallen nicht unter diesen Freibetrag. Fir andere Tatigkeiten steht in den meisten Fillen die
Ehrenamtspauschale nach § 3 Nr. 26 a EStG zur Verfligung. Der sogenannte Ubungsleiterfreibetrag ist
ein pro Kopf und pro Jahresbetrag. Ist ein Ubungsleiter in mehreren Vereinen titig, so werden die
Beschiftigungen zusammengerechnet. Beachten sollten Vereine auch, dass der Ubungsleiterfreibetrag
auch fir Ubungsleitertatigkeiten an Schulen und Volkshochschulen in Anspruch genommen werden
kann. Einkinfte aus diesen Tatigkeiten sind dann ebenfalls mit einer Vereinstatigkeit
zusammenzurechnen. Erhélt ein Ubungsleiter mehr als die 3.300 Euro im Jahr tritt automatisch die
Lohnsteuer- und Sozialversicherungspflicht ein. (siehe auch Frage: Was muss der Verein beachten, wenn

der Ubungsleiter den Ubungsleiterfreibetrag iibersteigt und mehr als 3.300 Euro im Verein erhdlt?)
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Kann ein Ubungsleiter mehr als 275 Euro im Monat erhalten, wenn er insgesamt im Jahr den
Ubungsleiterfreibetrag von 3.300 Euro nicht iibersteigt?

Ja, der Ubungsleiterfreibetrag ist ein pro Kopf und pro Jahresbetrag. Es kommt dabei nicht auf den
monatlichen Verdienst an, solange in der Jahressumme der Betrag von 3.300 Euro nicht Gberschritten

wird.
NACH OBEN

lhre Ansprechpartnerin: 8/20
Barbara Berg, Tel.: (02 61) 135-1 45 Stand 01/202
E-Mail: Barbara.Berg@Sportbund-Rheinland.de



www.Sportbund-Rheinland.de
SBR MANAGEMENT-AKADEMIE  ONENDZ>

Wird der Ubungsleiterfreibetrag auf das Arbeitslosengeld I und das Biirgergeld
angerechnet?

Nein, Einkiinfte aus dem Ubungsleiterfreibetrag nach § 3 Nr. 26 EStG sind sowohl fiir das
Arbeitslosengeld | als auch fir das seit 01.01.2023 bestehende Birgergeld anrechnungsfrei. Fiir das
neue Birgergeld gilt nun auch eine Jahreshinzuverdienstgrenze von 3.300 EUR. So dass Einkiinfte aus
dem Ubungsleiterfreibetrag komplett anrechnungsfrei bleiben. Die vormals fiir Bezieher von
Arbeitslosengeld Il bestehende Regel, dass nur monatlich 250 EUR anrechnungsfrei bleiben, ist
weggefallen, damit ist eine monatliche Auszahlung nicht mehr zwingend erforderlich. Zu beachten ist
aber, dass die Hinzuverdienstgrenze beim Birgergeld insgesamt maximal 3.300 EUR betragt. Fir
Bezieher von Biirgergeld, die den Ubungsleiterfreibetrag ausschépfen und zusitzlich die
Ehrenamtspauschale von 960 EUR erhalten, sind nur maximal 3.300 EUR anrechnungsfrei. Die weiteren
960 EUR wiirden auf das Biirgergeld komplett angerechnet werden.

NACH OBEN
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Muss der Ubungsleiter den erhaltenen Ubungsleiterfreibetrag in seiner
Einkommenssteuererklirung angeben?

Ja, auch wenn die Einnahmen aus Tétigkeiten im Rahmen des Ubungsleiterfreibetrages nach § 3 Nr. 26
EStG nicht der Lohnsteuer unterliegen, missen diese in der Einkommenssteuererklarung angegeben
werden. Anzugeben sind diese Einnahmen in der Anlage N, Zeile 26 ,steuerfrei erhaltene
Aufwandsentschadigungen/Einnahmen”. Die gesamten Einnahmen im Rahmen des
Ubungsleiterfreibetrages sind dort einzutragen, bei der Frage ,davon steuerpflichtig” sind ,0“
einzutragen. Ubungsleiter, die den Freibetrag iibersteigen und mit dem den Freibetrag libersteigenden
Betrag als geringfligig Beschaftigte gemeldet sind, missen die Einnahmen aus der geringfiligigen
Beschaftigung nicht in der Einkommenssteuererklarung angeben, sondern lediglich die Einnahmen aus
dem Freibetrag. Ubungsleiter, die in Ausnahmefillen freiberuflich tétig sind, geben ihre kompletten
Einnahmen in Anlage N, Zeile 26 an. Bei der Frage , davon steuerpflichtig” ist dann die den Freibetrag

Ubersteigende Summe anzugeben.
NACH OBEN
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Was muss der Verein beachten, wenn der Ubungsleiter den Ubungsleiterfreibetrag
iibersteigt und mehr als 3.300 Euro im Verein erhilt?

Zunichst einmal sollte sich jeder Verein vom Ubungsleiter schriftlich erkldren lassen, ob er den
Ubungsleiterfreibetrag nur im betreffenden Verein in Anspruch nimmt oder gegebenenfalls noch in
anderen Vereinen, Schulen oder Volkshochschulen. Da der Ubungsleiterfreibetrag ein pro Kopf- und pro
Jahresbetrag ist, werden die Einkiinfte aus mehreren Beschaftigungen zusammengerechnet. Kommt der
Ubungsleiter mit seinen Einkiinften tiber den Ubungsleiterfreibetrag von 3.300 Euro, so sind Einkiinfte,
die den Ubungsleiterfreibetrag lbersteigen nicht mehr lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei. In
diesem Fall muss der Vorstand des Vereins entscheiden, ob die Beschiftigung des Ubungsleiters als
selbstandige Tatigkeit oder als abhdngige Beschaftigung zu sehen ist. Kriterien fiir eine abhangige
Beschaftigung sind folgende: Einbindung in die betriebliche Organisation, Weisungsgebundenheit,
Vorgabe von Ort und Zeit, Bereitstellung von Betriebsmitteln. In aller Regel treffen diese Kriterien auf
einen Ubungsleiter, der regelmaRig wochentlich im Verein titig ist, zu, damit liegt eine abhingige
Beschaftigung vor. Der Ubungsleiter ist entsprechend bei der Minijob-Zentrale als geringfiigig
Beschéiftigter zu melden, sofern seine iiber den monatlichen Ubungsleiterfreibetrag von 275 Euro
hinausgehenden monatlichen Einkiinfte 603 Euro nicht Ubersteigen. Der Verein muss fiir diesen
Ubungsleiter 30 % Pauschalabgaben (2 % Lohnsteuer, 13 % Krankenversicherung, 15 %
Rentenversicherung) im Rahmen des Minijobs abfiihren, fiir Ubungsleiter, die privat krankenversichert
sind, entfallen die 13 % Krankenversicherung. Zusatzlich muss der Ubungsleiter bei der
Verwaltungsberufsgenossenschaft gemeldet werden, entsprechende Beitrdge miissen an die
Verwaltungsberufsgenossenschaft abgefihrt werden und es ist der Mindestlohn von 13,90 Euro zu
zahlen. Ubungsleiter, die im Rahmen einer Beschaftigung mit der Ubungsleiterpauschale bezahlt werden
und mit dem Ubersteigenden Betrag als geringfligig Beschaftigter, missen den Mindestlohn von 13,90
Euro fiir die gesamte Beschaftigung erhalten, also auch fiir den Anteil aus dem Ubungsleiterfreibetrag,
da die Beschéftigung als Ganze zu betrachten ist. Zu beachten ist auch, dass geringfligig Beschéftigte seit
2013 generell das Recht haben, auch im Rahmen eines Minijobs Rentenanspriiche zu erwerben. Dafir
werden zusatzlich zu den 15 % Rentenversicherung die fehlenden Prozentpunkte zu den normalen
Prozentpunkten der Rentenversicherungsbeitrage auf Kosten des geringfligig Beschaftigten abgefihrt.
Nur wenn der geringfligig Beschaftigte freiwillig darauf verzichtet, missen diese zusatzlichen Beitrage
nicht abgefihrt werden. Der geringfligig Beschiftigte muss dies dem Arbeitgeber (Verein) gegeniber
schriftlich erkldren. Generell kann bei einem Ubungsleiter, der den Ubungsleiterfreibetrag von 3.300
Euro im Jahr (ibersteigt, auch eine tatsachliche selbstdndige Tatigkeit vorliegen. Dies ist allerding eher
die Ausnahme. Zutreffen kann dies auf Ubungsleiter, die nur in einem begrenzten Zeitraum fiir den
Verein, beispielsweise im Rahmen von begrenzten Kursangeboten, tatig werden. Zutreffen wiirde dies
auch auf Ubungsleiter, die mit lhrer Ubungsleitertitigkeit ein Gewerbe angemeldet haben und
tatsachlich selbstandig tatig sind. In diesen Fallen liegt die Pflicht zur Abflihrung der Lohnsteuer und
gegebenenfalls der Sozialversicherungsbeitrige beim Ubungsleiter selbst. In jedem Fall ist die
Entscheidung, ob eine selbstdandige Tatigkeit oder eine abhangige Beschaftigung vorliegt, sorgfaltig im
Einzelfall zu priifen. Prifungen im Rahmen einer Lohnsteuerprifung oder einer Betriebsprifung durch
die Deutsche Rentenversicherung kdnnen bei falscher Entscheidung zu erheblichen Nachzahlungen von
Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeitragen fiihren. Unter Umstdanden kdnnen die gesetzlichen

Vertreter des Vereins personlich dafiir haften.
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Wo muss ein Ubungsleiter als geringfiigig Beschiftigter gemeldet werden?

Die Anmeldung als geringfiigig Beschaftigter erfolgt lGber die Minijob-Zentrale. Die Anmeldemdglichkeit
und Informationen rund um das Thema Minijob bzw. geringfligige Beschaftigung finden Vereine auf der
Homepage der Minijob-Zentrale unter www.minijob-zentrale.de. Zu beachten ist, dass die Anmeldung
nur erfolgen kann, wenn bei der Anmeldung die Betriebsnummer des zustindigen gesetzlichen
Unfallversicherungstrager, im Fall der Sportvereine der Verwaltungsberufsgenossenschaft, angegeben
wird. Sofern ein Verein bereits geringfligig Beschaftigte oder hauptamtlich Beschaftigte hat, verfiigt er
bereits (iber eine solche Betriebsnummer. Erfolgt erstmalig eine Anmeldung eines geringfligig
Beschéftigten, muss der Verein bei der Verwaltungsberufsgenossenschaft eine Betriebsnummer
anfordern. Die Kontaktdaten zur zustdndigen Bezirksverwaltung der Verwaltungsberufsgenossenschaft
sind auf deren Homepage unter www.vbg.de zu finden.

NACH OBEN
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Wenn Ubungsleiter in mehreren Vereinen titig sind, kénnen Sie dann den
Ubungsleiterfreibetrag in allen Vereinen in Anspruch nehmen?

Ja, aber zu beachten ist, dass der Freibetrag ein pro Kopf und pro Jahresbetrag ist. Das bedeutet, dass
Tatigkeiten in mehreren Vereinen zusammengerechnet werden und in der Summe den Freibetrag von
3.300 Euro nicht libersteigen dirfen, damit Lohnsteuer- und Sozialversicherungsfreiheit besteht. Ist ein
Ubungsleiter in mehreren Vereinen titig und lbersteigt er den Ubungsleiterfreibetrag von 3.300 Euro
mit seinen Einkinften, so muss der Verein, in dem er als letztes eine Tatigkeit aufgenommen hat,
entscheiden, ob er es hier mit einer abhidngigen Beschaftigung zu tun hat und der Ubungsleiter im
Rahmen einer geringfligigen Beschaftigung angemeldet werden muss. (siehe auch Frage: Was muss der
Verein beachten, wenn der Ubungsleiter den Ubungsleiterfreibetrag iibersteigt und mehr als 3.300 Euro
im Verein erhdlt?)
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Kann der Verein neben dem Ubungsleiterhonorar auch Fahrtkosten erstatten?

Prinzipiell ja, hier sind aber einige Dinge zwingend zu beachten, wenn die Fahrtkosten an geringfligig
Beschiftigte oder aber an Personen gezahlt werden, die den Ubungsleiterfreibetrag komplett
ausgeschopft haben. Erstattung von Fahrtkosten ist Ersatz von tatsachlich entstandenem Aufwand.
Aufwandsersatz darf nicht pauschal erstattet werden, sondern immer nur nach Einzelnachweis. Das
bedeutet in der Praxis, dass der betreffende Ubungsleiter eine Einzelaufstellung seiner Fahrten vorlegen
muss und danach eine Erstattung erfolgen kann. Zu beachten ist weiterhin, dass zwischen Fahrtkosten
Wohnort/Trainingsstatte, also Arbeitsweg, und Fahrtkosten fiir Dienstfahrten, beispielsweise zu
Auswairtsspielen oder Spielbeobachtungen, unterschieden werden muss. Fahrtkostenerstattungen fir
Fahrten zwischen Wohnort und Trainingsstatte unterliegen mit 15% der Lohnsteuer, die zeitnah mit der
Auszahlung an das Finanzamt abgefiihrt werden muss. Sie sind aber sozialversicherungsfrei. Fur diese
Fahrten kann auch nur die einfache Strecke mit 0,38 Euro erstattet werden. Fahrtkostenerstattung fiir
Dienstfahrten, also Fahrten, die im Auftrag des Vereins unternommen werden, kénnen lohnsteuer- und
sozialversicherungsfrei mit 0,30 Euro pro gefahrene Kilometer erstattet werden. Werden Fahrkosten im
Rahmen des Ubungsleiterfreibetrages gezahlt und dieser damit nicht Uberschritten, muss die
Unterscheidung in Fahrten Wohnort/Trainingsstatte und Dienstfahrten nicht vorgenommen werden.

Hier ware auch die Zahlung einer Pauschale maoglich.
NACH OBEN
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Muss an Ubungsleiter der Mindestlohn gezahlt werden?

Solange ein Ubungsleiter ausschlieRlich im Rahmen des Ubungsleiterfreibetrages nach § 3 Nr. 26 EStG
tatig ist, also nicht mehr als 3.300 Euro im Jahr aus seiner Ubungsleitertitigkeit erhilt, findet das
Mindestlohngesetz keine Anwendung. Ubungsleiter, die dariiber hinaus verdienen und als geringfiigig
Beschiftigte gemeldet sind, fallen unter das Mindestlohngesetz. Fiir diese Ubungsleiter ist der
Mindestlohn von 13,90 Euro zu zahlen. Zu beachten ist in diesem Fall, dass der Mindestlohn auch fir
den Anteil aus dem Ubungsleiterfreibetrag gezahlt werden muss und nicht nur fiir den Anteil im Rahmen
der geringfligigen Beschéftigung, da die Beschaftigung als Ganzes zu sehen ist. Des Weiteren ist seit der
Einfihrung des Mindestlohngesetzes zu beachten, dass zum Nachweis, dass der Verein den Mindestlohn
zahlt, entsprechende Stundennachweise fiir geringfligig Beschaftigte zu fiihren sind. Dazu ist der Verein
nach dem Mindestlohngesetz verpflichtet, diese Stundennachweise missen fiir die Dauer von 2 Jahren

aufbewahrt werden
NACH OBEN
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Welche Pflichten hat ein Verein, wenn er Ubungsleiter als geringfiigig Beschiiftigte gemeldet
hat?

Wenn ein Verein geringfligig Beschaftigte hat, so ist er Arbeitgeber und hat auch die damit verbundenen
Verpflichtungen zu erfiillen. Abgesehen davon, dass der Verein nach Anmeldung des Minijobs zur
rechtzeitigen Abfiihrung der entsprechenden Pauschalabgaben fir den Minijob und der Beitrdge an die
Veraltungsberufsgenossenschaft verpflichtet ist, hat er auch bestimmte Aufzeichnungspflichten zu
erfullen. Dazu gehért zum einen, dass der Verein fir jeden geringfligig Beschiftigten einen
Personalbogen fliihren muss, indem festgehalten ist, welche anderen Beschéaftigungen der geringfiigig
Beschéftigte auller der Tatigkeit im Verein noch hat. Hierbei handelt es sich auch fur den Verein um
wichtige Informationen. Ein geringfligig Beschaftigter, der auch noch einen Hauptjob hat, kann
grundsatzlich nur eine geringfligige Beschaftigung nebenher ausliben, egal, wie viel er aus dieser
geringfligigen Beschaftigung verdient. Jede weitere geringfligige Beschaftigung wiirde mit der
Hauptbeschaftigung zusammengerechnet werden und wie ein normales lohnsteuer- und
sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhdltnis behandelt werden. Hat ein geringfiigig Beschaftigter
keinen Hauptjob, so kann er durchaus mehrere geringfligige Beschaftigungen haben, diese diirfen aber
in der Summe die Geringfligigkeitsgrenze von 603 Euro nicht Ubersteigen. Um das Arbeitsverhdltnis
entsprechend einordnen zu koénnen, braucht der Verein also ohnehin diese Informationen. Des
Weiteren ist seit der Einflhrung des Mindestlohngesetzes zu beachten, dass ein geringfligig
Beschaftigter den Mindestlohn von 13,90 Euro erhalten muss. Zum Nachweis, dass der Verein den
Mindestlohn zahlt, ist er nach dem Mindestlohngesetz verpflichtet, entsprechende Stundennachweise
zu fihren. Diese Stundennachweise miissen fiir die Dauer von 2 Jahren aufbewahrt werden.
Personalbogen mussen fir die Dauer des Beschaftigungsverhéltnisses und dartiber hinaus fiir 6 Jahre

aufbewahrt werden, Lohnunterlagen fiir 10 Jahre.
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Miissen Ubungsleiter eine Lizenz besitzen, um im Verein titig zu sein?
Nein, der Besitz der Ubungsleiterlizenz ist nicht zwingende Voraussetzung fiir eine Ubungsleitertatigkeit
im Verein, auch nicht fiir den Versicherungsschutz des Ubungsleiters. Entscheidend ist, dass der

Vorstand den Ubungsleiter fiir die Tatigkeit als ausreichend befihigt ansieht.
NACH OBEN
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Konnen Ubungsleiter neben dem Ubungsleiterfreibetrag auch die Ehrenamtspauschale in
Anspruch nehmen?

Fir die Ubungsleitertatigkeit an sich kann nur der Ubungsleiterfreibetrag nach & 3 Nr. 26 EStG in
Anspruch genommen werden, die Ehrenamtspauschale nach § 3 Nr. 26a EStG zusatzlich nicht. Moglich
ist es aber, dass eine Person beide Freibetrage in Anspruch nehmen kann, wenn es sich um getrennte
Tatigkeiten handelt. Beispielsweise kdnnte ein Vorsitzender eines Vereins die Ehrenamtspauschale fir
seine Tatigkeit als Vorsitzender erhalten (sofern die Satzung dies zuldsst) und gleichzeitig fiir seine
tatsdchlich bestehende Ubungsleitertitigkeit den Ubungsleiterfreibetrag. In solchen Fillen sollte aber
eine klare Abgrenzung der Tatigkeiten nachweisbar sein. Der Nachweis Uber den Bezug der
Ehrenamtspauschale miisste Uber eine entsprechende Satzungsregelung, einen Beschluss des
zustandigen Gremiums und eine entsprechende Stundenaufzeichnung erfolgen. Der Nachweis (iber den
Bezug des Ubungsleiterfreibetrages kann iiber einen entsprechenden schriftlichen Vertrag und einen
Stundennachweis der geleisteten Ubungsleiterstunden erfolgen. Diese Nachweise sollten sehr sorgfiltig
geflihrt werden, da Finanzamter bzw. Betriebspriifer der Sozialversicherung im Falle einer Priifung
schnell den Verdacht hegen, dass der eine Freibetrag unberechtigterweise durch den anderen
Freibetrag aufgestockt werden soll, um Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeitrdage zu sparen. Der
Stundennachweis ist in diesem Fall notwendig, um nachweisen zu kénnen, dass es sich um eine
nebenberufliche Tatigkeit handelt (nicht mehr als 1/3 einer Vollzeitbeschéaftigung, also max. 14 Stunden

in der Woche), da nur dafiir die Freibetrage in Anspruch genommen werden kdnnen.
NACH OBEN
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Wie ist ein Ubungsleiter versichert?

Ein im Verein titiger Ubungsleiter ist zunéchst tiber den Sportversicherungsvertrag versichert, den der
Sportbund Rheinland als Rahmenvertrag fiir seine Mitgliedsvereine abgeschlossen hat. Er hat damit
Unfallversicherungsschutz und Haftpflichtversicherungsschutz im Rahmen seiner Tatigkeit. Die
Unfallversicherung greift in der Regel fiir Folgeschidden aus einem Unfall, den der Ubungsleiter im
Rahmen seiner Tatigkeit erleidet. Die Haftpflichtversicherung greift, wenn Mitglieder oder Dritte einen
Schadensersatzanspruch an den Ubungsleiter stellen, weil er beispielsweise seine Aufsichts- und
Sorgfaltspflicht verletzt hat. Zusatzlich sind alle Ubungsleiter, die ausschlieRBlich im Rahmen des
Ubungsleiterfreibetrages titig sind und die Ubungsleiter, die in einem abhingigen
Beschaftigungsverhaltnis stehen, also beispielsweise die geringfligig Beschéftigten, Gber die
Verwaltungsberufsgenossenschaft gesetzlich gegen Arbeitsunfille und Berufskrankheiten versichert.
Der Ubungsleiter muss nicht Mitglied des Vereins sein, damit der Versicherungsschutz aus dem
Sportversicherungsvertrag und der Berufsgenossenschaft greift. Es kommt lediglich auf die Tatigkeit fur

den Verein an
NACH OBEN

lhre Ansprechpartnerin: 19/20
Barbara Berg, Tel.: (02 61) 135—-145 Stand 01/202
E-Mail: Barbara.Berg@Sportbund-Rheinland.de



www.Sportbund-Rheinland.de

SBR MANAGEMENT-AKADEMIE

SPORTB
RHEINL

s
AND

Impressum

Herausgeber:

Sportbund Rheinland e. V.

Rheinau 11

56075 Koblenz

Tel.: (0261)135-0

E-Mail: info@sportbund-rheinland.de
Internet: www.sportbund-rheinland.de

V.i.S.d.P.:

Monika Sauer (Prasidentin)

Martin Weinitschke (Geschaftsfiihrer)
Autorin: Barbara Berg

Redaktion: Barbara Berg, Melanie Hohn
Layout: Melanie Hohn

Fotos: iStock/LSB RLP

Alle Rechte vorbehalten. Offentliche Nutzung, Verdffentlichungen und Weitergabe nur mit

Genehmigung des Sportbundes Rheinland e.V.

Stand: Januar 2026

lhre Ansprechpartnerin:
Barbara Berg, Tel.: (02 61) 135—-145
E-Mail: Barbara.Berg@Sportbund-Rheinland.de

20/20


mailto:info@sportbund-rheinland.de
http://www.sportbund-rheinland.de/

	Welches Honorar darf ein Verein einem Übungsleiter zahlen?
	Muss der Verein mit dem Übungsleiter einen schriftlichen Vertrag abschließen?
	Gibt es Musterverträge für Übungsleiter und wo finde ich diese?
	Muss der Verein für die Übungsleiter Lohnsteuer oder Sozialversicherungsbeiträge abführen?
	Ist ein Übungsleiter freiberuflich tätig und muss er selbst für die Abführung der Lohnsteuer im Rahmen seiner Einkommenssteuererklärung sorgen?
	Was bedeutet der Übungsleiterfreibetrag nach § 3 Nr. 26 Einkommenssteuergesetz?
	Kann ein Übungsleiter mehr als 275 Euro im Monat erhalten, wenn er insgesamt im Jahr den Übungsleiterfreibetrag von 3.300 Euro nicht übersteigt?
	Wird der Übungsleiterfreibetrag auf das Arbeitslosengeld I und das Bürgergeld angerechnet?
	Muss der Übungsleiter den erhaltenen Übungsleiterfreibetrag in seiner Einkommenssteuererklärung angeben?
	Was muss der Verein beachten, wenn der Übungsleiter den Übungsleiterfreibetrag übersteigt und mehr als 3.300 Euro im Verein erhält?
	Wo muss ein Übungsleiter als geringfügig Beschäftigter gemeldet werden?
	Wenn Übungsleiter in mehreren Vereinen tätig sind, können Sie dann den Übungsleiterfreibetrag in allen Vereinen in Anspruch nehmen?
	Kann der Verein neben dem Übungsleiterhonorar auch Fahrtkosten erstatten?
	Muss an Übungsleiter der Mindestlohn gezahlt werden?
	Welche Pflichten hat ein Verein, wenn er Übungsleiter als geringfügig Beschäftigte gemeldet hat?
	Müssen Übungsleiter eine Lizenz besitzen, um im Verein tätig zu sein?
	Können Übungsleiter neben dem Übungsleiterfreibetrag auch die Ehrenamtspauschale in Anspruch nehmen?
	Wie ist ein Übungsleiter versichert?
	Impressum

